
VERFAHRENSVERMERKE
zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes
mit integrierter Grünordnung Gewerbegebiet Plamberg

Aufstellungsbeschluss vom 01.07.2009, 19.02.2013 und 29.09.2022; ortsüblich bekannt gemacht am
20.06.2024  (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
_____________________________________________________________________________________

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Entwurf vom 16.01.2024 in der Zeit vom 20.06.2024 bis
31.07.2024 durch ortsübliche Bekanntmachung, Zeitungsanzeige und Anschreiben der
Grundstücksnachbarn (§ 3 Abs. 1 BauGB).
_____________________________________________________________________________________

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden/Träger öffentlicher Belange zum Entwurf vom 16.01.2024 in der
Zeit vom 20.06.2024 bis 31.07.2024 (§ 4 Abs. 1 BauGB).
_____________________________________________________________________________________

Veröffentlichung des Bebauungsplan-Entwurfes samt Begründung vom 22.10.2024 in der Zeit vom
17.01.2025 bis 21.02.2025 auf der Internet-Homepage der VG Falkenberg sowie gleichzeitige öffentliche
Auslegung dieser Planungsunterlagen im Rathaus Falkenberg; ortsüblich bekannt gemacht am 17.01.2025
(§ 3 Abs. 2 BauGB).
_____________________________________________________________________________________

Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) zum Bebauungsplan-Entwurf
vom 22.10.2024 in der Zeit vom 17.01.2025 bis 21.02.2025.
_____________________________________________________________________________________

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) am 06.05.2025 zur „1. Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung Gewerbegebiet Plamberg“ in der Fassung vom 06.05.2025.
_____________________________________________________________________________________

Die Richtigkeit vorstehender Verfahrensvermerke wird bestätigt und der Bebauungsplan wird hiermit
ausgefertigt.

                                                                                                                                            (S)
Malgersdorf, den ................... ...................................................
                                                              Weber, Erster Bürgermeister
_____________________________________________________________________________________

Der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan bei der VerwGem
Falkenberg eingesehen werden kann. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Außerdem
wurde auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften (§ 214 BauGB)
sowie die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4
BauGB bezüglich des Erlöschens von Entschädigungsansprüchen aus den §§ 39 – 42 BauGB
hingewiesen.

                                                                                                                                            (S)
Malgersdorf, den ................... ...................................................
                                                              Weber, Erster Bürgermeister
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Präambel

Die Gemeinde Malgersdorf im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
· der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
· des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
· der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
· der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
· der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, die 1. Änderung und
Erweiterung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Gewerbegebiet Plamberg" als
Satzung.

Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes mit
integrierter Grünordnung "Gewerbegebiet Plamberg" ist die Planzeichnung M 1:1.000 vom
06.05.2025 maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

Bestandteile der Satzung
Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung
"Gewerbegebiet Plamberg" besteht aus der Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil,
dem Übersichtslageplan und den planlichen und textlichen Festsetzungen vom 06.05.2025.

Begründung und Anlagen zur Satzung
Die Begründung mit Umweltbericht vom 06.05.2025 wird der 1. Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "Gewerbegebiet Plamberg" beigelegt.
Anlage 1: Immissionsschutztechnisches Gutachten - Schallimmissionsschutz, Nr. MGD-7161-01 /

7161-01_E01 vom 16.09.2024, Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB,
Landshut

Gemeinde , den __.__.____,        __________________________________
Malgersdorf                       Franz Josef Weber, 1. Bürgermeister

DIE PLANLICHEN UND TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN DES RECHTSVERBINDLICHEN
BEBAUUNGSPLANES "GEWERBEGEBIET PLAMBERG" WERDEN FÜR DEN
GELTUNGBEREICH DER 1. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG DES BEBAUUNGSPLANES
MIT INTEGRIERTER GRÜNORDNUNG "GEWERBEGEBIET PLAMBERG" DURCH DIE
FOLGENDEN FESTSETZUNGEN VOLLSTÄNDIG ERSETZT.

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet / gemäß § 8 BauNVO

Zulässig sind alle Anlagen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 + 2 BauNVO.
Unzulässig sind alle Anlagen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 + 4 BauNVO
und alle Anlagen gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO.

2.0 BAUWEISE, BAUGRENZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

2.1 abweichende Bauweise: wie offene Bauweise, jedoch darf die
Länge der in § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO bezeichneten
Hausformen über 50 m betragen.

a

2.2 Baugrenze

GE

1.2.1 Bezugspunkt für die Richtungssektorgrenzen

1.2.2 Richtungssektorgrenze der Lärmzusatzkontingente
zu den Emissionskontingenten

Bezeichnung der jeweiligen Richtungssektoren1.2.3 A
Emissionsbezugsflächen GE 1 - GE 31.2.4

1.2 Gliederung des Baugebietes nach dem zulässigen
Emissionsverhalten der Betriebe (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr.2 BauNVO)

GE 1
LEK,T = 66 dB(A)/m²
LEK,N = 51 dB(A)/m²

Emissionskontingente für die jeweiligen Teilflächen
GE 1 - GE 3:
Tag / Nacht: z.B. LEK,T = 66 dB(A)/m² /

LEK,N = 51 dB(A)/m²

1.2.4

5.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

5.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung und
Erweiterung des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante
maßgebend)

5.2 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normalhöhen-Null
(NHN) je Baufenster (§ 9 Abs. 3 BauGB)

8.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

8.2

8.3

8.5

9.1 Bemaßung

9.0 HINWEISE

9.6 Nutzungsschablone

GE Gewerbegebiet (§ 9 BauNVO)
WH maximal zulässige traufseitige Wandhöhe 8,5 m bezogen

auf den festgesetzten Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
FH maximal zulässige Firsthöhe 10,5 m bezogen auf den

festgesetzten Höhenbezugspunkt (§ 18 BauNVO)
GRZ maximal zulässige Grundflächenzahl 0,7 (§ 19 BauNVO)
GFZ maximal zulässige Geschossflächenzahl 1,4 (§ 20

BauNVO)
a abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO)
SD/PD zulässige Dachformen Satteldach (SD), Pultdach (PD),

mit Dachneigung 7°-25°

Art der baulichen
Nutzung

Bauweise

max. zulässige traufseitige
Wandhöhe WH in Meter
max. zulässige Firsthöhe
FH in Meter

9.2 Höhenlinie Bestandsgelände

GFZ
max. 1,4

WH
max. 8,5

FH
max. 10,5

SD/PD
7°-25°a

Grundflächenzahl GRZ
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur
Grundstücksfläche

zulässige Dachformen und
-neigungen

8.1

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind,
hier: Anbauverbotszone gem. § 9 Abs. 1 FStrG, Abstand gemessen
zum Fahrbahnrand der Bundesstraße B 20:               20 m

5.3.1

7.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9, Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von privaten Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (Ortsrandeingrünung), vgl. textliche
Festsetzungen zur Grünordnung Punkt IV.1.0 bis
IV.6.0

7.1
E1

Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Flurstücksnummer

Bestandsgebäude

9.3 Sichtdreieck 3,0 m / 70,0 m (beschränkt auf 50 km/h)

5,0

GRZ
max. 0,7

4.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

GRZ

maximal zulässige traufseitige Wandhöhe 8,5 m
bezogen auf den jeweils festgesetzten Höhenbezugspunkt

maximal zulässige Grundflächenzahl 0,7

4.3

4.1

WH

maximal zulässige Firsthöhe 10,5 m
bezogen auf den jeweils festgesetzten Höhenbezugspunkt

4.4 FH

3.1 Straßenverkehrsfläche, öffentlich

3.2 Straßenbegrenzungslinie

3.0 VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

maximal zulässige Geschossflächenzahl 1,44.2 GFZ

3.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, öffentlich
hier Zweckbestimmung: landwirtschaftlicher Weg

6.0 GRÜNORDNUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB)

6.2 zu pflanzende Einzelbäume:

6.1 öffentliche Grünfläche

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft zur Regelung
des Wasserabflusses,

hier: Fläche zur RegenwasserrückhaltungR

5.4

5.4.1

341

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
rechtskräftigen Bebauungsplanes "Gewerbegebiet
Plamberg"

411

Vorschlag Parzellennummern und -grenzen  mit Angabe der
Größe des Baugrundstückes

Parzelle 1
2.486 m2

9.4

bestehende Ausgleichsfläche (außerhalb Geltungsbereich)9.5

Geschossflächenzahl GFZ
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur
Geschossfläche

xxx,x m
über NN

GE

Baubeschränkungszone gem. § 9 Abs. 2 FStrG, Abstand
gemessen zum Fahrbahnrand der Bundesstraße B 20:    20 - 40 m

5.3.2

3.4 Ein- und Ausfahrtsbereich

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft =
interne Ausgleichsfläche (gem. textliche Festsetzungen zu Punkt
IV.10.0)

6.3

6.2.1 Obst- und Nußbäume (Mindest-Pflanzqualität: Halbstamm). Eine
lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter
Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

mit Geh- und Fahrrecht belastete bzw. zu belastende Fläche
(Breite 4,0 m)

5.5

mit Leitungsrecht belastete Fläche (je 1,5 m beidseits der
Leitungstrasse)

5.6

8.4 bestehender gemeindlicher Schmutzwasserkanal

III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Art der baulichen Nutzung
(§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr.2 BauNVO)

1.1

Gliederung des Baugebietes nach dem zulässigen Emissionsverhalten der Betriebe:

Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen
Geräuschemissionen gegliedert. Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren
Geräusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der
TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK gemäß
DIN 45691:2006-12 weder tags noch nachts überschreiten:

festgesetzter
HöhenbezugspunktW

H FH FH W
H

Satteldach Pultdach

Schemaschnitte:

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, § 18, § 19, § 20 BauNVO)

1.2

GRZ maximal zulässige Grundflächenzahl 0,71.2.1

WH maximal zulässige traufseitige Wandhöhe (WH) in Metern 8,5 m

Für die Wandhöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt
Punkt II.5.2 bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der Wand mit der
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

1.2.3

FH maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Metern 10,5 m

Für die Firsthöhe gilt das Maß vom festgesetzten Höhenbezugspunkt Punkt
II.5.2 bis zum First.

1.2.4

Abstandsflächen

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO
findet keine Anwendung.
Für die Bemessung der Abstandsfläche ist die Wandhöhe maßgebend. Die
abstandsrelevante Wandhöhe ist das Maß vom natürlichen Gelände bis zum
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

1.3

PKW-Stellplätze und Lagerflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

PKW-Stellplätze und untergeordnete Lagerflächen, auf welchen nicht mit
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind zwingend mit wasserdurchlässiger
Befestigung zu gestalten (z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen,
Ökopflaster oder andere wasserdurchlässige Belagsarten).

1.6

Nebenanlagen

Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende Anlagen zulässig:
• Stellplätze und Lagerflächen,
• Zufahrten zum Gebäude und zu den Stellplätzen, befestigte Wege,
• Fahnenmasten,
• Werbepylone,
• Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß den Festsetzungen dieser Satzung,
• Einfriedungen und Stützmauern gemäß den Festsetzungen dieser Satzung.

Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO außerhalb der Baugrenzen
errichtet werden.

1.4

Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Auf dem Baugrundstück sind Aufschüttungen von max. 2,0 m und Abgrabungen von
max. 3,0 m, ausgehend vom festgesetzten Höhenbezugspunkt, zulässig.
Die randlichen Geländemodellierungen dürfen nur in Form von zu bepflanzenden
Böschungen (nicht steiler als 1 : 1,5) erfolgen.

1.7

Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft
keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrten und innerhalb
des Baugrundstückes sind Stützmauern zulässig.

1.8

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH Art. 81 BayBO

Dachform/ Dachneigung

Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen für Haupt- und
Nebengebäude:
- geneigte Dächer (Satteldach, Pultdach, versetztes Pultdach, First parallel zur

längeren Gebäudeseite) mit Dachneigung 7° - 25°

2.1

Fassadengestaltung

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, hochglänzender oder stark reflektierender
Ausführung sind unzulässig.

2.2

Werbeanlagen

Es ist max. eine Werbeanlagen pro Fassadenseite mit einer maximalen Größe von 10 m²
flächig und Werbepylone bis max. 10 m Höhe mit einer maximalen Grundfläche von
5 m² zulässig. Dachwerbeanlagen sind nicht zulässig. Bewegliche und blinkende
Lichtwerbung ist unzulässig.

2.3

Einfriedung / Zaunsockel

Industriezaun feuerverzinkt oder Maschendrahtzaun, max. 2,0 m ab OK fertigem
Gelände.
Zaunanlagen entlang von öffentlichen Erschließungsflächen (Fahrbahnen,
landwirtschaftlichen Wegen) sind mind. 50 cm von den Grundstücksgrenzen abzurücken;
der verbleibende Bankettstreifen ist als Wiese zu gestalten und zu pflegen.
Durchlaufende Zaunsockel sind unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche
Punktfundamente im Bereich der Säulen zulässig. Zwischen Boden und Zaununterkante
ist ein Abstand von 15 cm einzuhalten.

2.4

festgesetzter
Höhenbezugspunkt

Bauweise
(§ 22 BauNVO)

abweichende (a) Bauweise: wie offene, jedoch darf die Länge der in § 22 Abs. 2 Satz 1
BauNVO bezeichneten Hausformen über 50 m betragen.

1.5

Dächer (§ 9 Abs. 25 a BauGB, § 9 Abs. 23 b BauGB)

Für Metall-Dachdeckungen dürfen nur beschichtete Materialien verwendet werden, deren
Oberflächenwasser ohne Einschränkungen versickert werden kann.

1.9

GFZ maximal zulässige Geschossflächenzahl 1,41.2.2

SEK: ............... Emissionsbezugsfläche = überbaubare Grundstücksfläche

Für den im Plan dargestellten Richtungssektor A erhöhen sich die Emissionskontingente
LEK um folgende Zusatzkontingente:

Der Bezugspunkt der richtungsabhängigen Kontingentierung besitzt die UTM
32-Koordinaten x = 776860,23 (Rechtswert) und y = 5381623,43 (Hochwert). Die
Gradzahl der Sektoren steigt im Uhrzeigersinn an, null Grad liegt im geografischen
Norden.

Die Einhaltung der jeweils zulässigen Emissionskontingente ist gemäß den Vorgaben
der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu prüfen, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für
Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i+ LEK,zus,k zu ersetzen ist. Die
Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5
unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.

Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, wenn
diese nachweislich durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen
Betriebs/Vorhabens so kompensiert werden, dass die für die untersuchten Teilflächen in
der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten werden.

Unterschreitet das sich aus den festgesetzten Emissionskontingenten ergebende
zulässige Immissionskontingent eines Betriebs/Vorhabens den an einem maßgeblichen
Immissionsort jeweils geltenden Immissionsrichtwert der TA Lärm um mehr als 15 dB(A),
so erhöht sich das verfügbare Immissionskontingent auf den Wert LIK = IRW – 15 dB(A).
Dieser Wert entspricht der Relevanzgrenze nach DIN 45691.

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

Allgemeines
Die öffentlichen und privaten nicht mit Anlagen überbauten Flächen und öffentlichen
Grünflächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen anzulegen,
zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Ausbleibende Pflanzen sind zu ersetzen. Die
Vegetationsflächen sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der
Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme /-beginn der Gebäude
fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des
Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die Pflanzenqualitäten müssen den
Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die textlich festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den öffentlichen und
privaten Vegetationsflächen wird die Verwendung der in Punkt IV.4.0 ausgewiesenen
Gehölze festgesetzt. In den öffentlichen und privaten Vegetationsflächen ohne
Pflanzauflagen und um das Gebäude sind ergänzend für zusätzliche Bepflanzung
Ziergehölze, außer die in Punkt IV.5.0 beschriebenen Arten, zugelassen.

Für freiwachsende Hecken u. Gehölzgruppen:
Pflanzdichte 1 Stück / 1,5 m² bei Reihenpflanzung.

Pflanzqualitäten: Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 20 - 25 cm
Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 14 - 16 cm

oder Heister, 2xv., 150 - 200 cm
Sträucher: 2xv., 100 - 150 cm bzw. 60 - 100 cm

4.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bäume I. Ordnung:

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

4.1

Bäume II. Ordnung:

Malus domestica Wild-Apfel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
alle Obst- und Nussbäume (Mindest-Pflanzqualität: Hochstamm)
Obstbäume als standortgerechte und regionaltypische Arten

und Sorten
Juglans regia Walnuss als Sämling

4.2

Sträucher:

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

4.3

5.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt
werden.

6.0 WIESENFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und
Staudenanteil (mind. 25 %) vorzunehmen.

7.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die
Pflanzung und den langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

8.0 PFLANZENSCHUTZ- UND DÜNGEMITTEL
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den
festgesetzten Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und
Pflanzen und im Hinblick auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe
Artenzusammensetzung nicht zulässig.

3.0 DURCHGRÜNUNG DER BAUGRUNDSTÜCKE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

3.1 Die nicht mit Anlagen überbauten Flächen sind zu begrünen und dauerhaft als Wiese,
Rasen oder mit Bepflanzung (Deckung mindestens 95 %) anzulegen. Kies- und
Steindeckungen sind nur bis maximal 5 % der nicht überbauten Flächen zulässig.
Verkehrswege auf dem Grundstück sind ausgenommen.

9.0 MASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Für die Außenbeleuchtung des geplanten Gebietes, einschließlich der eventuellen
Werbeträger, werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur von 2.700
bis max. 3.000 Kelvin) festgesetzt. Ebenso muss das Lampengehäuse zur Minimierung
der Störwirkung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein.

3.2 PKW-Stellplätze

Für Parkplätze ist innerhalb der Stellplatzflächen oder davor in einer Grünfläche 1
Großbaum / Hochstamm je 6 Stellplätze zu pflanzen. Stellplätze im Anschluss an
Gebäude und Ausstellungsflächen sind davon ausgenommen. Die Baumpflanzungen
sind durch geeignete Maßnahmen gegen Anfahren/Beschädigungen durch Fahrzeuge zu
schützen (Poller, Granitfindlinge, Hochbord o.ä.). Die im Parkplatzbereich vorgesehenen
Bäume sind mit einer Baumscheibe von mindestens 2,5 m x 5,0 m zu versehen.

9.1

2.0 ORTSRANDEINGRÜNUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

2.1 Pflanzung einer 3-reihigen Gehölzpflanzung (E1) aus Sträuchern (95 %) und Bäumen I.
und II. Ordnung (insg. 5%) auf 100 % der Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt IV.4.1 bis IV.4.3 zu erfolgen.

V. HINWEISE
1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES

Bäume I. Ordnung: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Bäume II. Ordnung: Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Sträucher: Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Rasen: Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0 GRENZABSTÄNDE

Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe,
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m.
Zu landwirtschaftlichen Grundstücken: 4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe,
2,0 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m.
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 BODENDENKMÄLER

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes sind
keine Bodendenkmäler vorhanden.
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG meldepflichtig an
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde.

4.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

5.0 AUSHUBARBEITEN / ALTLASTEN

Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine altlastverdächtigen
Flächen bekannt, und es gibt keine Hinweise auf anderweitige Bodenkontaminationen. Die
Untere Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1
BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben
Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung
oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in diesem
Bereich zu unterbrechen.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird nach § 4 Absatz 5 BBodSchV eine bodenkundliche
Baubegleitung empfohlen.

6.0 SAAT- UND PFLANZGUT

Für Ansaaten und Pflanzungen im Planungsgebiet wird die Verwendung von autochthonem
Saat- und Pflanzgut empfohlen.

7.0 ANGRENZENDE LANDWIRTSCHAFT

Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzfläche auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm sind zu dulden.

8.0 VERSORGUNGSLEITUNGEN

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier
u.a. Abschnitt 6 - zu beachten. Durch die Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung und
Änderung und Erweiterung von Versorgungleitungen nicht behindert werden.

9.0 ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar sein. Die Flächen
für die Feuerwehr auf dem Grundstück einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem Art. 31
BayBO, sowie dem Art. 5 BayBO und der DIN 14090 entsprechen.

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Löschwasserbedarf im Rahmen
des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und soweit sie über
das vom öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Gemeinde oder anderen
Versorgungsträgern bereitgestellte Maß von 96 m³/h über mind. 2 Stunden (= insgesamt mind.
192 m³ in 2 Stunden) gemäß DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen, auf seinem Baugrundstück
bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich).

3.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)
Die anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer sind getrennt vom Schmutzwasser zu
erfassen.
Das Niederschlagswasser aus Parzelle 1 ist dem Regenrückhaltebecken auf Flur-Nr.
340/3 Gemarkung Malgersdorf zuzuführen.
Für das Niederschlagswasser aus Parzelle 2 ist auf dieser Parzelle ein
Rückhaltevolumen von mind. 69 m³ zu schaffen. Der Abfluss ist gedrosselt mit max. 5 l/s
dem Regenrückhaltebecken auf Flur-Nr. 340/3, Gemarkung Malgersdorf, zuzuführen.
Das Niederschlagswasser aus Parzelle 3 ist über den westlich anliegenden Graben
entlang der „Eggenfeldener Straße“ dem Regenrückhaltebecken auf Flur-Nr. 346/13,
Gemarkung Malgersdorf, zuzuführen.
Die Niederschlagsentwässerung ist durch ein Fachbüro zu planen.

Lagerung wassergefährdender Stoffe

Für die Lagerung und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die
einschlägigen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetztes - WHG - und des Bayerischen
Wassergesetztes - BayWG - mit der dazugehörigen ergangenen Anlagenverordnung -
AwSV - maßgebend.

3.2

3.1

10.0  AUSGLEICHSFLÄCHE
(§ 1a Abs. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 7.525 Wertpunkten nach
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021 und
gem. der Biotopwertliste zur Bayerischem Kompensationsverordnung berechnet.

Zeitliche Festsetzung zur Entnahme von Gehölzen

Zur Vermeidung von Verlusten an saisonalen Nestern, Gelegen und Individuen
gemeinschaftsrechtlich geschützter Vogel- und Fledermaus-Arten sind Gehölzbestände,
die aufgrund eines bau- oder anlagebedingten Vorgehens absehbar betroffen sind, nur
außerhalb der Vogelbrutzeit gem. § 39 BNatSchG (Vogelbrutzeit: 1. März bis 30.
September) zu entfernen.

9.2

10.1

10.2 Interne Ausgleichsfläche (Fläche gem. Planzeichen II.6.3)
Die erforderliche Ausgleichsfläche für den Eingriff wird intern auf einer Teilfläche der
Flur-Nr. 342/3 Gemarkung Malgersdorf erbracht.
Auf der Fläche kann mit u.a. Maßnahmen auf einer Fläche von 1.254 m² eine Aufwertung
von 7.524 Wertpunkten erfolgen. Somit kann der Bedarf an 7.525 Wertpunkten erbracht
werden. Damit ist der erforderliche Ausgleich nachgewiesen.

Maßnahmen interne Ausgleichsfläche
Entwicklungsziele:
ext. Grünland: mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (G212 / GU651L)
Streuobstwiese: Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutzten
Grünland (B432 / Zielzustand der Wiese: GU651L)

Die Ausgleichsflächen sind spätestens in der ersten Vegetationsperiode nach Erstellung
der Erschließungsflächen fertigzustellen und dinglich zu sichern.

Entwicklungsmaßnahmen:
Umwandlung von intensivem Ackerland in extensives Grünland
· Haferansaat im 1. und 2. Jahr zur Ausmagerung
· Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel
· Ansaat von autochthonem Saatgut für extensive, artenreiche Wiesen; das Saatgut

ist so zu wählen, dass sich der Biotoptyp GU651L nach Biotopkartierung entwickeln
kann (Regio-Saatgut oder Mähgutübertragung). Bei Mähgutübertragung
Abstimmung der Spenderfläche mit der Unteren Naturschutzbehörde.

· Abpflockung der Ausgleichsfläche zur Ackerfläche entlang der südlichen
Geltungsbereichsgrenze (ca. alle 8,0 m ein Eichenpfahl)

· keine Einzäunung der Ausgleichsfläche

Einzelbäume
· Pflanzung von regionaltypischen Obst- und Walnussbäumen (Pflanzqualität: Hoch-

bzw. Halbstamm) nach erfolgreicher Aushagerung durch Haferansaat, gem.
Planzeichen II.6.2.1 unter Beachung der Pflanzliste IV.4.2

· Pflockfixierung der Hochstämme (Kokosstrick), Anbringung eines Stammschutzes je
Hochstamm

· Anwuchspflege der Obstbäume in den ersten 2 Jahren
· Ausgefallene Obstbäume müssen spätestens in der nächsten Vegetationsperiode in

der angegebenen Qualität ersetzt werden.

Pflegemaßnahmen:
· 2-malige Mahd der extensiven Wiesenfläche, 1. Schnitt ab 01.06., 2. Schnitt nicht

vor dem 15.09.
· Entfernung des Mähgutes
· Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel
· Die Verwendung eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.

10.0 HOCHWASSER / STARKREGENEREIGNISSE

Ein grundsätzliches Risiko für Hochwasser (Starkregenereignisse, Hochwasser, Kanalrückstau,
Grundhochwasser) kann nicht ausgeschlossen werden.
Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. Der östliche Geltungsbereich
liegt in einem wassersensiblen Bereich. Eine Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen kann
nicht angegeben werden.
Entsprechend den Informationen durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe werden u. a. folgende vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten
und Überschwemmungen empfohlen:

• Alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten und außenliegenden
Kellerabgängen sollten mindestens 25 Zentimeter höher liegen als die umgebende
Geländeoberfläche.

• Alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude sind bis zu den relevanten
Höhen zu verschließen.

• Unterkellerungen sollten wasserdicht ausgeführt werden.
• Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu

vermeiden.
Hierzu ist die Hochwasserschutzfibel des Bundesbauministeriums zu beachten
(www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser). Der Abschluss einer
Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

11.0 SICHTDREIECKE

Sichtdreiecke sind von jeder Bepflanzung, Bebauung und sonstigen Ablagerungen über 0,80 m
Höhe über der Straßenoberfläche freizuhalten. Hierzu zählen u.a. Wälle, Zäune aller Art,
Stapel, Haufen, Stellplätze und sonstige Gegenstände. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit.
Bäume sind bis 3 m über Straßenoberkante auszuasten.

12.  BUNDESSTRASSE B 20

ANBAUVERBOTS- UND BAUBESCHRÄNKUNGSZONE
Die Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße B 20 beträgt 20 m, gemessen vom äußeren
Rand der befestigten Fahrbahn. In dieser Anbauverbotszone sind Hochbauten jeder Art sowie
Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem Umfang unzulässig.
Die Baubeschränkungszone entlang der Bundesstraße B 20 beträgt 20 m bis 40 m, gemessen
vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.

LÄRMSCHUTZ
Der Bereich befindet sich im Einwirkungsbereich der Straßenimmissionen der B 20. Um die
Lärmgrenzwerte nach der 16. BImSchV einhalten zu können, sind keine
Betriebsleiterwohnungen im GE zugelassen. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung
von Lärmschutzmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können nicht geltend gemacht
werden.

13.  ABFALLWIRTSCHAFT

Die zur Erschließung der Parzellen 1 und 2 geplante Stichstraße zum „Gewerbering“ verfügt
bewusst über keinen Wendehammer. Ein Müllfahrzeug wird auf dieser Stichstraße somit nicht
wenden können. Die Abfallgefäße sind am „Gewerbering“ zur Abholung bereitzustellen.

14.  LÄRMSCHUTZ

Nachweis der Einhaltung zulässiger Emissionskontingente im Rahmen von
Genehmigungsverfahren
In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Absatz 4
BauVorlV die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Im Falle der
Anwendung von Art. 58 BayBO ("Genehmigungsfreistellung") ist durch den Bauherren mit der
Genehmigungsfreistellungsvorlage ein schalltechnisches Gutachten einzureichen.

Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr.
A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das
jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig festgesetzten Emissionskontingenten LEK

respektive mit den damit an den maßgeblichen Immissionsorten einhergehenden
Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die Beurteilungspegel unter den zum
Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallausbreitungsverhältnissen
(Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und
Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den
geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu
ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom
jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der Emissionsbezugsfläche nach der
festgesetzten Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006 12 errechnen.

Bei Anlagen oder Betrieben, die kein relevantes Lärmpotential besitzen (z.B. Büronutzungen),
kann nach Ermessen des Sachgebiets Technischer Umweltschutz / Immissionsschutz der
zuständigen Genehmigungsbehörde von der Vorlage eines schalltechnischen Gutachtens
abgesehen werden.
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